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64/179. Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, insbesondere 
seiner Kapazität zur technischen Zusammenarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/152 vom 18. Dezember 1991, 60/1 vom 
16. September 2005, 60/177 vom 16. Dezember 2005, 61/252 vom 22. Dezember 2006, 
63/193, 63/194 und 63/195 vom 18. Dezember 2008 und 63/226 vom 19. Dezember 2008, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der vom Wirtschafts- und Sozialrat ange-
nommenen Strategie des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung für den Zeitraum 2008-20111, deren Ziel unter anderem darin besteht, die Wirk-
samkeit und Flexibilität des Büros bei der Bereitstellung von technischer Hilfe und politi-
schen Diensten zu erhöhen, 

 in Bekräftigung ihrer Resolutionen betreffend die dringende Notwendigkeit, die inter-
nationale Zusammenarbeit und technische Hilfe bei der Förderung und Erleichterung der 
Ratifikation und der Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle2, des  
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption3 und aller internationalen Über-
einkommen und Protokolle gegen den Terrorismus, einschließlich der kürzlich in Kraft ge-
tretenen, zu stärken, 

 sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten in der am 8. Sep-
tember 2006 verabschiedeten Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 

_______________ 
1 Resolution 2007/12 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage. 
2 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861 (Über-
einkommen); dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 
(Protokoll gegen den Menschenhandel); dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III 
Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von Migranten). Feuerwaffen-Protokoll: 
deutschsprachige Fassung in Resolution 55/255, Anlage. 
3 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III 
Nr. 47/2006; AS 2009 5467. 
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des Terrorismus4 und bei ihrer am 4. und 5. September 2008 durchgeführten Überprüfung5 
eingegangen sind, 

 betonend, dass ihre Resolution 61/143 vom 19. Dezember 2006 über die Verstärkung 
der Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen erhebliche Aus-
wirkungen auf das Programm der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege und seine Aktivitäten hat, 

 unter Begrüßung der Ergebnisse der von der Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege auf ihrer siebzehnten Tagung 2008 gemäß dem Beschluss 2007/253 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2007 abgehaltenen thematischen Diskussion 
über diejenigen Aspekte der Gewalt gegen Frauen, die die Kommission direkt betreffen6, 

 unter Berücksichtigung aller einschlägigen Resolutionen des Wirtschafts- und Sozial-
rats, insbesondere der Resolutionen 2008/23, 2008/24 und 2008/25 vom 24. Juli 2008 und 
aller Resolutionen betreffend die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die 
technische Hilfe und die Beratenden Dienste des beim Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung angesiedelten Programms der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege, der Förderung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Reform 
der Institutionen der Strafrechtspflege, namentlich im Hinblick auf die Durchführung der 
technischen Hilfe, 

 unter Begrüßung der Ergebnisse der von der Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege auf ihrer achtzehnten Tagung 2009 gemäß dem Beschluss 2008/245 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2008 abgehaltenen thematischen Diskussionen 
über Wirtschaftsbetrug und Identitätskriminalität sowie über Strafrechtsreform und die Ver-
ringerung der Überfüllung von Haftanstalten7, 

 Kenntnis nehmend von dem im Februar 2009 vom Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung herausgegebenen Global Report on Trafficking in 
Persons (Weltbericht über den Menschenhandel)8 und von der am 13. Oktober 2009 vorge-
stellten gemeinsamen Studie des Europarats und der Vereinten Nationen über den Handel 
mit Organen, Geweben und Zellen sowie den Menschenhandel zum Zweck der Organent-
nahme9, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die negativen Auswirkungen der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, namentlich des Schmuggels und Handels mit 
Menschen, Suchtstoffen, Kleinwaffen und leichten Waffen, auf die Entwicklung, den Frie-
den, die Sicherheit und die Menschenrechte sowie über die zunehmende Anfälligkeit der 
Staaten gegenüber dieser Art von Kriminalität, 

 besorgt über die ernsten Herausforderungen und Bedrohungen, die von dem unerlaub-
ten Handel mit Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition ausgehen, und über 
seine Verbindungen zu anderen Formen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminali-

_______________ 
4 Resolution 60/288. 
5 Siehe Resolution 62/272; siehe auch Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Ple-
nary Meetings, 117. bis 120. Sitzung (A/62/PV.117-120), und Korrigendum. 
6 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2008, Supplement No. 10 (E/2008/30), Kap. II. 
7 Ebd., 2009, Supplement No. 10 (E/2009/30), Kap. II. 
8 In Englisch verfügbar unter http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html. 
9 In Englisch verfügbar unter http://www.coe.int/trafficking. 
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tät, einschließlich des Drogenhandels und anderer krimineller Tätigkeiten, namentlich des 
Terrorismus, 

 hervorhebend, dass die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität unter voller 
Achtung des Grundsatzes der Souveränität der Staaten und im Einklang mit der Rechtsstaat-
lichkeit im Rahmen eines umfassenden Vorgehens bekämpft werden muss, das die Herbei-
führung von Dauerlösungen mittels Förderung der Menschenrechte und ausgewogenerer 
sozioökonomischer Bedingungen zum Ziel hat, 

 besorgt darüber, dass kriminelle Organisationen und ihre Erträge in immer stärkerem 
Maße die Wirtschaft durchdringen, 

 in der Erkenntnis, dass Maßnahmen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität und den Terrorismus eine gemeinsame und geteilte Verantwortung darstellen, 
und unter Betonung der Notwendigkeit, gemeinsam auf die Verhütung und Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, der Korruption und des Terrorismus in al-
len seinen Arten und Erscheinungsformen hinzuarbeiten, 

 sowie in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Kapazitäten für technische Zu-
sammenarbeit, über die das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung verfügt, das Gleichgewicht zwischen allen von der Generalversammlung und 
dem Wirtschafts- und Sozialrat benannten einschlägigen Prioritäten zu wahren, 

 daran erinnernd, dass sich die Verabschiedung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 2010 zum zehnten Mal 
jährt, und eingedenk der Notwendigkeit, den universellen Beitritt zu dem Übereinkommen 
und den dazugehörigen Protokollen und ihre vollständige Durchführung sicherzustellen, 

 unter Begrüßung des regionalen Programmkonzepts des Büros der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das auf laufenden Konsultationen und Partner-
schaften auf nationaler und regionaler Ebene beruht, insbesondere bei seiner Durchführung, 
und das gezielt sicherstellen soll, dass das Büro auf nachhaltige und kohärente Weise auf die 
Prioritäten der Mitgliedstaaten eingeht, 

 Kenntnis nehmend von der Umsetzung der am 19. Februar 2009 in Santo Domingo 
verabschiedeten Politischen Erklärung über die Bekämpfung des unerlaubten Drogenhan-
dels, der organisierten Kriminalität, des Terrorismus und sonstiger Schwerkriminalität in der 
Karibik10 sowie der Ergebnisse der am 23. und 24. Juni 2009 in Managua abgehaltenen Mi-
nisterkonferenz über unerlaubten Drogenhandel, grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität und Terrorismus als Herausforderungen für die Sicherheit und die Entwicklung in 
Zentralamerika11, die beispielhaft für das neue regionale Programmkonzept des Büros der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung stehen, 

 in Anerkennung der allgemeinen Fortschritte, die das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei der Erbringung von Beratenden Diensten und 
Hilfe für die darum ersuchenden Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Korruption, der orga-
nisierten Kriminalität, der Geldwäsche, des Terrorismus, der Entführung und des Men-
schenhandels, einschließlich der Unterstützung beziehungsweise des Schutzes für die Opfer, 
ihre Familienangehörigen und die Zeugen, sowie auf dem Gebiet des Drogenhandels und 
bei der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im Hinblick auf Auslieferung und 
gegenseitige Rechtshilfe, erzielt hat, 

_______________ 
10 Verfügbar unter http://www.unodc.org/mexico/es/cm-rd.html. 
11 Verfügbar unter http://www.unodc.org/mexico/es/cm-managua09.html. 
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 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die bei der 
Durchführung der Resolution 63/195 der Generalversammlung erzielten Fortschritte12; 

 2. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von den Berichten des Generalsekretärs 
über die Verbesserung der Koordinierung des Vorgehens gegen den Menschenhandel13, über 
die Hilfe bei der Durchführung der universellen Übereinkommen und Protokolle betreffend 
Terrorismus14 und über die Stärkung des Programms der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität zur technischen Zu-
sammenarbeit15; 

 3. erklärt erneut, wie wichtig das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen 
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle2 als 
Hauptinstrumente der internationalen Gemeinschaft zur Bekämpfung der grenzüberschrei-
tenden organisierten Kriminalität sind; 

 4. bekräftigt außerdem, wie wichtig das Programm der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege bei der Förderung wirksamer Maßnahmen zur 
Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege ist und wie wichtig die Tätigkeit des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bei der Wahrnehmung seines Mandats auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege ist, so auch indem es die 
Mitgliedstaaten auf Antrag und mit hohem Vorrang durch technische Zusammenarbeit, Be-
ratende Dienste und andere Formen der Hilfe unterstützt und die Tätigkeit aller einschlägi-
gen und zuständigen Organe und Büros der Vereinten Nationen koordiniert und ergänzt; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Zusammenarbeit auf bilateraler, subregiona-
ler, regionaler und internationaler Ebene gegebenenfalls zu verstärken, damit sie die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität wirksam bekämpfen können; 

 6. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen und seines Mandats verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um technische Hilfe und Beratende Dienste zur Durchführung seiner 
regionalen und subregionalen Programme in Abstimmung mit den betreffenden Mitglied-
staaten und regionalen und subregionalen Organisationen zu leisten; 

 7. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung außerdem, den Pakt von Santo Domingo und andere Regionalprogramme sowie das 
Dokument betreffend den Mechanismus von Managua so bald wie möglich fertigzustellen 
und den Vertragsstaaten zur Billigung vorzulegen, damit ihre Umsetzung in Zusammenar-
beit mit allen aktiven Partnern auf subregionaler, regionaler und internationaler Ebene be-
ginnen kann; 

 8. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung nachdrücklich auf, den Mitgliedstaaten im Rahmen des Globalen Programms gegen 
Geldwäsche auch weiterhin technische Hilfe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Ter-
rorismusfinanzierung zu gewähren, im Einklang mit den diesbezüglichen Übereinkünften 
der Vereinten Nationen und den international anerkannten Normen, einschließlich der an-
wendbaren Empfehlungen der zuständigen zwischenstaatlichen Organe, darunter die Ar-
beitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“, und der entsprechenden In-

_______________ 
12 A/64/123. 
13 A/64/130. 
14 A/63/89. 
15 A/63/99. 
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itiativen regionaler, interregionaler und multilateraler Organisationen gegen die Geldwä-
sche; 

 9. erkennt die Anstrengungen an, die das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung unternimmt, um den Mitgliedstaaten bei der Entwicklung von 
Fähigkeiten und dem Ausbau ihrer Kapazitäten zur Verhütung und Bekämpfung von Entfüh-
rungen zu helfen, und ersucht das Büro, auch weiterhin technische Hilfe bereitzustellen, um 
die internationale Zusammenarbeit, insbesondere die gegenseitige Rechtshilfe, zu fördern, 
mit dem Ziel, dieses um sich greifende schwere Verbrechen wirksam zu bekämpfen; 

 10. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit mit den zwischenstaatlichen, internationalen 
und regionalen Organisationen, deren Mandat sich auf die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität bezieht, gegebenenfalls auszuweiten, um bewährte Verfahren auszutauschen 
und ihre jeweiligen einzigartigen komparativen Vorteile zu nutzen; 

 11. lenkt die Aufmerksamkeit auf die in dem Bericht des Generalsekretärs über die 
Wahrnehmung der Mandate des Programms der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege aufgeführten neuen politischen Fragen, unter besonderer Her-
vorhebung der Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung12, namentlich auf den Gebieten Seeräuberei, 
Computerkriminalität, sexuelle Ausbeutung von Kindern und städtische Kriminalität, und 
bittet das Büro, im Rahmen seines Mandats Mittel und Wege zur Behandlung dieser Fragen 
zu sondieren und dabei die Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 2007/12 vom 
25. Juli 2007 und 2007/19 vom 26. Juli 2007 über die Strategie des Büros im Zeitraum 
2008-2011 zu berücksichtigen; 

 12. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung, im Rahmen seines bestehenden Mandats die Erhebung, Analyse und Verbreitung von 
Informationen zu verstärken, um das Wissen über Kriminalitätstrends zu erweitern und die 
Mitgliedstaaten bei der Formulierung geeigneter Gegenmaßnahmen auf bestimmten Gebie-
ten der Kriminalität, insbesondere ihrer grenzüberschreitenden Aspekte, zu unterstützen, 
und dabei zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Ressourcen bestmöglich genutzt wer-
den müssen; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen internationalen Organisationen 
nachdrücklich auf, zur wirksamen Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität, namentlich des Menschenhandels, der Schleusung von Migranten und der un-
erlaubten Herstellung und grenzüberschreitenden Verbringung von Feuerwaffen sowie der 
Korruption und des Terrorismus, in Zusammenarbeit mit dem Programm der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege nach Bedarf nationale und regionale 
Strategien sowie weitere notwendige Maßnahmen auszuarbeiten; 

 14. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung nachdrücklich auf, den Mitgliedstaaten weiterhin auf Antrag bei der Bekämpfung des 
unerlaubten Handels mit Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition zu helfen 
und sie unter anderem durch technische Hilfe bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, ge-
gen die Verbindungen zwischen diesem Handel und anderen Formen der grenzüberschrei-
tenden organisierten Kriminalität vorzugehen; 

 15. legt den Mitgliedstaaten nahe, nach Bedarf das von den Vereinten Nationen er-
arbeitete Handbuch für die Einschätzung der Bedrohung durch die organisierte Kriminalität 
heranzuziehen, um die Bedrohungen im Inland zutreffend und einheitlich zu bewerten und 
flexible und geeignete Strategien zur Verbrechensbekämpfung zu entwickeln; 
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 16. bekräftigt, wie wichtig das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung und seine Regionalbüros beim Aufbau von Kapazitäten auf lokaler 
Ebene zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des Dro-
genhandels sind, und fordert das Büro nachdrücklich auf, bei Entscheidungen über die 
Schließung beziehungsweise Zuteilung von Büros regionale Schwachstellen, Projekte und 
Auswirkungen im Kampf gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, zu berücksichtigen, um ein wirksames Maß an Unter-
stützung für die auf diesen Gebieten unternommenen nationalen und regionalen Anstren-
gungen aufrechtzuerhalten; 

 17. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung dabei zu unterstützen, im Rahmen seines bestehenden Mandats 
auch weiterhin gezielt technische Hilfe zu leisten, um auf Antrag die Kapazität der betroffe-
nen Staaten zur Bekämpfung der Seeräuberei auszubauen, unter anderem indem es den Mit-
gliedstaaten dabei behilflich ist, wirksame Maßnahmen der Strafrechtspflege zu ergreifen 
und ihre Kapazitäten im Justizbereich zu erweitern; 

 18. fordert die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen der Vereinten Nationen ge-
gen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle, 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption3 und die internationalen  
Übereinkommen und Protokolle betreffend den Terrorismus noch nicht ratifiziert haben be-
ziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu erwägen; 

 19. legt den Vertragsstaaten nahe, die Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
und die Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption auch weiterhin voll zu unterstützen, namentlich indem sie den Konferenzen In-
formationen über die Vertragseinhaltung bereitstellen; 

 20. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des zehnjährigen Bestehens des Über-
einkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminali-
tät im zweiten Jahresquartal 2010 eine eintägige Sondertagung der Generalversammlung auf 
hoher Ebene über die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität einzuberufen, deren 
Ziel es ist, den allgemeinen Beitritt zu dem Übereinkommen und den dazugehörigen Proto-
kollen zu fördern und die internationale Zusammenarbeit zu verstärken; 

 21. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen der in Ziffer 20 genannten 
eintägigen Sondertagung der Generalversammlung auf hoher Ebene anlässlich des zehnjäh-
rigen Bestehens des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität eine besondere Zeremonie der Verträge zu veranstalten, um 
die Ratifikation des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle beziehungsweise 
den Beitritt dazu zu fördern; 

 22. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf dem Zwölften Kongress der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf möglichst hoher 
Ebene vertreten zu sein, und legt den Staaten nahe, ihre Vorbereitungen für den Kongress 
fortzusetzen und darauf auszurichten, gezielte und produktive Beiträge zu den Erörterungen 
zu leisten; 

 23. begrüßt die Fortschritte, die die Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
und die Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption bei der Durchführung ihres jeweiligen Mandats erzielt haben, und ersucht den 
Generalsekretär, das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
auch weiterhin mit angemessenen Mitteln auszustatten, damit es die Durchführung des  
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Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität und des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption auf wirksame 
Weise fördern und seine Aufgaben als Sekretariat der Konferenzen der Vertragsparteien der 
Übereinkommen mandatsgemäß erfüllen kann; 

 24. begrüßt außerdem die Fortschritte der drei von der Konferenz der Vertragsstaa-
ten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichteten offenen 
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppen für das Übereinkommen, insbesondere die Erarbeitung 
der Aufgabenbeschreibung eines Überprüfungsmechanismus, und sieht den entsprechenden 
Beschlüssen der Konferenz der Vertragsstaaten auf ihrer dritten Tagung mit Interesse entge-
gen; 

 25. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung erneut, seine den Mitgliedstaaten auf Antrag gewährte technische Hilfe zu verstärken, 
die internationale Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus 
durch die Erleichterung der Ratifikation und Durchführung der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend den Terrorismus in enger Abstimmung mit dem Ausschuss 
zur Bekämpfung des Terrorismus und seinem Exekutivdirektorium zu vertiefen und auch 
künftig zur Tätigkeit des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen, und bittet die 
Mitgliedstaaten, dem Büro angemessene Ressourcen für die Wahrnehmung seines Mandats 
bereitzustellen; 

 26. nimmt Kenntnis von dem Bericht der zwischenstaatlichen Sachverständigen-
gruppe für die Überprüfung und Aktualisierung der Modellhaften Strategien und prakti-
schen Maßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zur Be-
seitigung der Gewalt gegen Frauen16, die mit Beschluss 17/1 der Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege vom 18. April 2008 über die Stärkung der Maßnah-
men der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Bekämpfung der Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen17 eingerichtet wurde, und sieht der Behandlung des Berichts der 
zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe durch die Kommission auf ihrer im Mai 2010 
in Wien stattfindenden neunzehnten Tagung mit Interesse entgegen; 

 27. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihrem nationalen Kontext angemessene einschlä-
gige Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung, Nutzung und Anwendung der Standards 
und Normen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege sicherzustellen, so auch indem sie die von dem Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung bereits erarbeiteten und veröffentlichten Handbü-
cher prüfen und sie, wenn sie dies für notwendig halten, verbreiten; 

 28. erklärt erneut, wie wichtig es ist, das Programm der Vereinten Nationen für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege entsprechend der ihm zuerkannten hohen Priorität 
und der steigenden Nachfrage nach seinen Diensten, insbesondere im Hinblick auf die Be-
reitstellung umfangreicherer Hilfe an Entwicklungs-, Transformations- und Postkonfliktlän-
der auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Reform der Strafrechtspflege, auf ei-
ne ausreichende, stabile und berechenbare Finanzgrundlage zu stellen, damit es sein Mandat 
in vollem Umfang erfüllen kann; 

 29. begrüßt die Resolution 18/3 vom 24. April 2009 über die Verbesserung der Len-
kung und der Finanzlage des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung, die von der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ih-

_______________ 
16 Resolution 52/86, Anlage. 
17 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2008, Supplement No. 10 (E/2008/30), Kap. I, 
Abschn. D. 
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rer vom 16. bis 24. April 2009 in Wien abgehaltenen achtzehnten Tagung verabschiedet 
wurde18 und mit der die Kommission die Empfehlungen der offenen zwischenstaatlichen 
Arbeitsgruppe über die Verbesserung der Lenkung und der Finanzlage des Büros der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung annahm und eine ständige offene 
zwischenstaatliche Arbeitsgruppe über Lenkung und Finanzierung einrichtete, deren Man-
dat bis zu der in der ersten Jahreshälfte 2011 stattfindenden Tagung der Kommission gilt; 

 30. ersucht den Generalsekretär erneut, das Programm der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, 
damit es seine Mandate in vollem Umfang gemäß seinen hohen Prioritäten erfüllen kann, 
und der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege angemessene Unter-
stützung zu gewähren; 

 31. empfiehlt der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, im Rahmen des 
zehnjährigen Bestehens des Übereinkommens während der fünften Tagung der Konferenz 
der Vertragsparteien einen Tagungsteil auf hoher Ebene zu veranstalten, auf dem neue und 
entstehende Formen der Kriminalität sowie Mittel und Wege zur verbesserten Anwendung 
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle erörtert werden sollen; 

 32. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung der Mandate des Programms der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege vorzulegen, der auch neu 
auftretenden politischen Fragen und möglichen Antworten Rechnung trägt; 

 33. ersucht den Generalsekretär außerdem, in den in Ziffer 32 genannten Bericht In-
formationen über den Stand der Ratifikationen des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Proto-
kolle beziehungsweise den Stand der Beitritte aufzunehmen. 

65. Plenarsitzung 
18. Dezember 2009 

_______________ 
18 Ebd., 2009, Supplement No. 10 (E/2009/30), Kap. I, Abschn. D. 


